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1. Anzeigenauftrag im Sinne der nachfolgenden Geschäftsbedingungen des Verlages ist der Vertrag über die Veröffentlichung 
einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen Inserenten.

2. Anzeigen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen ei-
nes Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erschei-
nen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröf-
fentlicht wird.

3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im 
Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzeigen abzurufen.

4. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobe-
reich des Verlages beruht.

5. Bei Stornierung innerhalb von sechs Wochen vor Erscheinungstermin ist der Anzeigenbetrag zu 80 % fällig, bei Stornierung 
vor dieser Frist werden dem Auftraggeber 40 % des Anzeigenpreises als außerordentliche Aufwandsvergütung berechnet. Die 
Stornierung von Anzeigen muss schriftlich beim Verlag erfolgen. Bei Stornierung von Mehrfachschaltungen vor Ablauf des An-
zeigenauftrages werden eventuelle Nachlässe, die auf Basis des Vertragsabschlusses einer Mehrfachschaltung gewährt wur-
den, gemäß der aktuell gültigen Anzeigenpreisliste nachberechnet. Diese Regelung gilt ebenfalls, wenn zusätzliche kostenlose 
Inserate als Natura-lrabatte (z. B. Promotion) vereinbart wurden.

6. Der Verlag kann Platzierungswünsche vormerken und versuchen, sie im Rahmen der technischen und gestalterischen Mög-
lichkeiten zu berücksichtigen. Die Berücksichtigung ist jedoch unverbindlich. Platzierungsforderungen, deren Erfüllung Auf-
tragsvoraussetzung ist, bedingen einen Platzierungszuschlag von mind. 15 %.

7. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimm-
ten Plätzen des Magazins veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch 
vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag nicht auszuführen ist. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst 
nach Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Die Ablehnung des Auftrages wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt.

8. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeige erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit 
dem Wort „Anzeige“ deutlich kenntlich gemacht.

9. Die durch den Verlag gestalteten Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung 
des Verlages weiterverarbeitet werden.

10. Der Verlag verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet jedoch nicht, 
wenn er von den Auftraggebern irregeführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht für den Inhalt und die rechtliche Zuläs-
sigkeit der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle Folgen und 
Schäden, die sich für den Verlag, insbesondere aufgrund presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen oder Vorschriften, 
aus dem Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck und Streuung ergeben können. Der Auftraggeber hat den Verlag von Ansprü-
chen Dritter freizustellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung zu tragen, 
und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

11. Der Verlag übernimmt keine Haftung für gelieferte Anzeigen, Bild- und Textmaterial. Diese müssen frei von Rechten Drit-
ter sein.

12. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder der Beilagen ist der Auftragge-
ber verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. 
Der Verlag gewährleistet die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebe-
nen Möglichkeiten.

13. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige 
Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der An-
zeige beeinträchtigt wurde. Reklamationen müssen innerhalb von 10 Tagen nach Eingang von Rechnung und Beleg schriftlich 
beim Verlag geltend gemacht werden.

14. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch gegen vorherige schriftliche Erklärung der Kostenübernahme durch 
den Auftraggeber geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzugs gesetzten Frist mitge-
teilt werden. Sendet der Auftraggeber den Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck erteilt.

15. Technische Veränderungen des Magazins, z. B. Format oder Papier, liegen im Ermessen des Verlages.

16. Die Rechnung ist innerhalb 10 Tagen nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder 
Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung werden nach der Preisliste gewährt. Unberechtigte Ab-
züge werden kostenpflichtig nachbelastet.

17. Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z. B. Mahnspesen von Euro 8,50 pro Mahnung) und Verzugszinsen von 1 % 
pro Monat ab dem Tag der Fälligkeit an. Der Auftraggeber verpflichtet sich, nebst den Verzugszinsen und -kosten die effekti-
ven Inkassokosten (mind. 7 % des Rechnungsbetrages sowie weitere Aufwendungen gemäß Tarif) oder die Beitreibungs- und 
Prozesskosten zu übernehmen. Bei Einklagungen von Forderungen entfällt der Anspruch auf gewährte Nachlässe / Rabatte und 
wird nachbelastet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zu-
rückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen.

18.  Der Verlag ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen Dritten abzutreten. Die Anzeige der Abtre-
tung ist dann auf der Rechnung ersichtlich.

19. Der Verlag liefert mit der Rechnung ein Belegexemplar.

10. Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn Gegenansprüche oder etwaige Beanstandungen geltend gemacht werden oder 
wenn die Ware bzw. Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht termingerecht abgeliefert werden kann. 
Die Verrechnung ist nicht zulässig.

21. Kosten für die Anfertigung bestellter Entwürfe, Repros, Lithos und Satzarbeiten sowie für vom Auftraggeber gewünschte 
oder zu vertretende erhebliche Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

22. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergelei-
tet werden, wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnenden Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf 
andere Weise genannte durchschnittliche Auflage unterschritten wird. Eine Auflagenminderung ist nur dann ein zur Preismin-
derung berechtigter Mangel, wenn sie mehr als 25 % beträgt. Darüber hinaus sind bei Abschlüssen Preisminderungsansprü-
che ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, 
dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

23. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zugesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung en-
det mit einer Frist von drei Monaten nach Auftragsablauf.

24. Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
ist der Sitz des Verlages.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG 

(im folgenden Verlag genannt)
(Stand Februar 2009)



T O P  G U I D E  B e r l i n
Ausgabe Berlin Südwest

M E D I A D A T E N
Das TOP Magazin Berlin gehört seit über 20 Jahren zu den führenden regionalen Business- und Gesellschafts-Magazinen der Hauptstadtregion und bietet seinen  
Lesern einen Themenmix aus niveauvollen Beiträgen in den Rubriken Business, Mode, Gesundheit, Beauty, Wellness, Mobilität, Immobilien, Gastlichkeit, Golf, Kultur, Men-
schen und Reisen sowie Porträts, den Shopping-Guide Berlin Deluxe und einen langfristigen Veranstaltungskalender. Jetzt wird es durch den TOP Guide noch lokaler!

Das rund 25 Meter hohe, 60 Meter lange und 29 Meter breite denk-
malgeschützte Tropenhaus des Botanischen Gartens wird gegenwär-
tig saniert. Mit seiner Stahl- und Glaskonstruktion gilt das über 100 
Jahre alte Gebäude als ein Wahrzeichen der beginnenden Moderne. 
Im Dezember dieses Jahres sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein, 
bevor dann im Frühjahr 2009 die Pflanzen in ihr neues, altes Zuhause 
zurückkehren.
Mit 22 000 Pflanzenarten auf 43 Hektar Fläche gehört der Botanische 
Garten in Steglitz zu den größten und bedeutendsten der Welt.
www.bgbm.org 

Botanischer Garten
Baustelle Tropenhaus
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Im April 1970 stürmten die Berliner 
das neu erbaute FORUM STEGLITZ, 
damals noch umständlich als „multi-
funktionales Einkaufs- und Dienstlei-
stungszentrum” beschrieben. Schnell 
wurde das neuartige Shop-in-Shop-
Zen trum zur Hauptattraktion im Süden 

Berlins. Neben Kunden aus Steglitz ka-
men vor allem viele Besucher aus den 
angrenzenden Stadtteilen Wilmersdorf, 
Schöneberg, Tempelhof, Lankwitz, Zeh-
lendorf und Lichterfelde. 
Längst kommen sie aus allen Stadt-
teilen Berlins, auch Tou ris ten schätzen 

das Flair der Schloßstraße, die seit 
über 100 Jahren Einkaufs- und 
Flaniermeile ist.

Umfragen belegen, dass 67 
Prozent aller Hauptstädter das 
FORUM STEGLITZ kennen, fast 
jeder Vierte kauft hier ein. Dieser 
Erfolg hat mehrere Ursachen. Ne-
ben der günstigen Lage, einer her-
vorragenden Verkehrsanbindung 
und dem gelungenen Branchen- 
Mix auf der Schloßstraße kommen 
die nimmermüden Akti vitäten 
des Center Managements hin-
zu. Dieses ist stets bemüht, den 
Kunden ein attraktives, mod-

ernes und service orientiertes Cen-
ter zu präsentieren. Von 2005 bis 2007 
erfolgte – bei laufendem Betrieb – 
eine durchgängige Modernisierung. 
44 Millionen Euro kostete die Ver-
jüngungskur, deren Ergebnis mehr 
als bloße Kosmetik war. So wurde die 
Verkaufsfläche um 5 000 Quadrat me ter 
vergrößert, was Platz für neue Shops 
schuf, darunter vor allem neue Miet-
er im Textilbereich. Auch für Händ  -
ler ist das FORUM STEGLITZ eine at-  
traktive Adresse. Von der niedrigen Leer-
standsquote hier träumen andere Center. 

Das FORUM STEGLITZ ist für 
viele Berliner auch ein beliebter Treff-
punkt. Fast 90 Geschäfte auf drei Eta-
gen la den zum Schauen und Shoppen 
ein,  gastronomische Angebote vervoll-
komm nen das Einkaufserlebnis. 

FORUM STEGLITZ: Seit fast 40 Jahren attraktiv wie am ersten Tag!

Geschäfte, Shopping-Center, Restaurants, Cafés, Bars und Dienstleistungsunter-
nehmen: Die Schloßstraße in Steglitz-Zehlendorf ist eine der beliebtesten und 
bekanntesten Einkaufsstraßen Berlins. 1970 eröffnete auf der rund zwei Kilome-
ter langen Einkaufsstraße das FORUM STEGLITZ. Viel hat sich seitdem auf der 
Bummelmeile verändert, doch das FORUM STEGLITZ ist nach wie vor die Num-
mer 1 in der Schloßstraße. 

Die Nummer 1 in der Schloßstraße 

www.forum-steglitz.de
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Hauptstar des Abends ist der Bota-
nische Garten mit seinen 22 000 ver-
schiedenen Pflanzenarten aus aller 
Welt – eine botanische Reise durch vier 
Kontinente: Nur ein paar Schritte tren-
nen die Alpen von den Karpaten, ein 
Abstecher zum Amazonas, eine Stipp-
visite im Himalaja oder ein Blick nach 
Nordamerika. Im festlich illuminier-
ten Gartengelände mit seinen in die-
ser Nacht prachtvoll beleuchteten bo-
tanischen und architektonischen 
Schönheiten faszinieren Musik und 
Tanz, Schauspiel und Gesang, Ar-
tisten und Gaukler die Besucher. 
Beim Spaziergang im Garten tref-
fen die Gäste der Nacht unterwegs 
auf Musikanten und Märchenerzäh-
ler. Paare in historischen Kostümen 
aus einer Zeit, in der Adolf Engler 
den Garten plante und gestaltete, 
plaudern mit den Gästen und laden 
sie zum Tanze. Manch fantasievol-
le Gestalt wird den Besuchern im 
dichten Gehölz begegnen, denn in 

dieser Nacht sind allerlei magische Ge-
stalten unterwegs und mancher Hain 
entpuppt sich als Zauberwald. In den 
lauschigen Ecken des Gartens dekla-
mieren Schauspieler Gedichte und Bal-
laden über wundersame Pflanzen, feen-
hafte Abenteuer, exotische Reisen und 
phantastische Entdeckungen. Für dieje-
nigen, die es wissenschaftlicher mögen, 
gibt es eine Lesung aus den Briefen von 
Charles Darwin oder Reiseberichte Ale-

xander von Humboldts. Natürlich inspi-
riert die Pflanzenvielfalt auch die Musik. 
Namhafte Solisten bieten ein niveauvol-
les Programm auf kleinen Podien und 
großen Bühnen von Klassik über Chan-
sons bis zu Swing und Pop. Den Gästen 
dieser Nacht wird eine anspruchsvol-
le Gastronomie mit gepflegten Speisen 
und erlesenen Getränken geboten. Eine 
Reise um die Welt in einer Nacht – be-
rauschend und phantasievoll. blk

Sommerfest im Botanischen Garten: Romantische Reise auf Pfaden der Pflanzen-Wunderwelt 

Wenn es Nacht wird in Dahlem …

An gewöhnlichen Tagen schließt der Botanische Garten in Berlin-Dahlem mit Einbruch der Dunkelheit. Nicht so am  
18. Juli. An diesem Samstag lädt der drittgrößte Botanische Garten der Welt zu einer furiosen Nacht mit  Musik, Poesie 
und funkelndem Licht ein. Im  festlich illuminierten Dahlemer Gelände können sich die Besucher zu einer romantischen 
Reise auf botanischen Pfaden rund um den Globus begeben.

Botanische Nacht am 18. Juli 2009

www.botanische-nacht.de

a n z e i g e d e l u x e

Zu Beginn ihrer Karriere war die ge-
lernte Modedesignerin Bettina Schul-
te-Hebing für internationale Mode-
unternehmen wie Louis Féraud tätig. 
Doch ihre tiefe Zuneigung galt von je-
her edlem Schmuck. Im Jahr 2004 trat 
sie mit ihrer ersten eigenen Schmuck-
Kollektion ins Rampenlicht, mit der sie 
sofort Aufmerksamkeit und Anerken-
nung errang. Drei Jahre später gründe-
te Bettina Schulte-Hebing ihre eigene 
Schmuckmanufaktur. Die Paul & Mel-
ly-Kollektionen bestehen aus prächti-
gen Stücken, die durch hochwertige 
Materialien wie geschliffene Edelsteine, 
venezianisches Glas und verschiedene 
Zuchtperlen überzeugen. Jedes Acces-
soire ist ein individuelles, von Hand ge-
fertigtes Kunstwerk. Der Stil, elegant 
und klassisch, aber auch überraschend 
lustig mit Liebe zum Detail. Die Kollek-
tionen von Paul & Melly sind effektvolle 
Stücke, deren hochwertige Materialien 
und raffinierte  Gestaltung überzeugen. 

Die hochwertigen Kolliers und Pre-
ziosen des Berliner Labels sind im Inter-
net und im luxuriösen Showroom der 
Jugendstilvilla in der Delbrückstraße im 
Grunewald zu sehen. Schon die Räume 
lohnen den Besuch. Hier können nach 

Termin-Vereinbarung alle Kolliers 
in angenehmer Atmosphäre persön-
lich betrachtet und probiert werden. 
Selbstverständlich fertigt die Manufak-
tur auch individuelle Schmuckstücke. 
Nach dem Motto: „Wir legen den Hund 
an die Kette“ bekommt jeder Hunde-
kopf ein Halsband mit wunderschönen 
Steinen oder Nieten, die zu den Farb-
tönen der Kette passen. Auch die Man-
schettenknöpfe stellen Hundeköpfe mit 
aufwändigen Steinen und einer Ket-
te mit einem Knochen am Ende dar. 
Das Highlight der Schmuckstücke sind 
wunderbar gestaltete Hornarmreifen. 

Wie zwei Jack Russell Terrier Ideen für prächtige Schmuckstücke lieferten

Als die Berliner Designerin Bettina Schul-
te-Hebing einst ihren zwei Jack Russell Ter-
riern Paul und Melly beim Herumtollen 
zuschaute, wurde sie nachdenklich. Zwei 
um einen Ball balgende Hunde, und je-
der zieht an einer Seite ... Die Idee des Hun-
dekopf-Magnet-Verschlusses war geboren. 
Der originelle Kugelverschluss ziert seit-
dem die Kolliers der Designerin. Paul und 
Melly wurden so zu den Namensgebern der 
Schmuckmanufaktur und zu eingetragenen 
Warenmarken. 

Paul & Melly

Paul & Melly ®
Delbrückstraße 10 · 14193 Berlin
Tel. 030 / 89 04 46 36
info@paulandmelly.com
www.paulandmelly.com

Im Grand Hyatt am Marlene-Dietrich-
Platz gibt es, außer den Restaurants Vox 
und Tizian, seit Frühjahr 2008 das Re-
staurant „Mesa“. Das futuristische Res-
taurant bittet mit knapp 30 internatio-
nal gespickten Kleinigkeiten zu „Tisch“. 
Ein paar Löffel oder Gabeln nach itali-
enischen Gelüsten, wie z. B. einem Vi-
tello Tonato mit Kapern und Tomaten, 
oder mehr amerikanisch mit Garnele 
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und Caesar Salat, mehr berlinerisch mit 
Currywurst und Pommes oder doch lie-
ber dreimal Nachtisch mit Aprikosen-
crumble, Créme Brûlée und Schokola-
den-Grießflammerie mit Ananas? Die 
wechselnde Karte ist ein kulinarisches 
Puzzle für individuelle Gelüste zum Zu-
sammenstellen und als Ab-und-zu-Gast 
können Sie schnell ein Stammgast wer-
den – denn es wird asiatisch, mediterran 

woder amerikanisch gekocht – eine Art 
Multi-Kulti-Küche, nicht in einem Topf, 
aber geschickt zusammengestellt für ku-
linarische Wiederholungstäter und sol-
che, die es werden möchten. Die Prei-
se sind moderat, alle Speis(ch)en kosten 
zwischen 4,50 und 8 Euro. Zum Lunch 
können Sie aus dieser (gleichen) Kar-
te drei Gerichte (für 12,50 Euro) oder 
vier Gerichte (für 16,50 Euro) inkl. einer 
0,5-Liter-Flasche Wasser wählen. 
www.berlin.grand.hyatt.com  

Lunch und Lecker
Die neue Lunch-Karte bietet von 12 bis 
15 Uhr ein 3-Gänge-Menü für 45 Eu-
ro. Dazu hält Chef-Sommelier Gunnar 
Tietz den richtigen Wein parat, aber 
voll im (Mittags)Trend ist Jerk Riese 
mit seiner Wasserempfehlung aus Ber-
lins umfangreichster Wasserkarte (im 
April 2009 erscheint sein Buch „Die 
Welt des Wassers“, mit umfangreichen 

Spitzengastronomie zum Lunch-Preis 

Business-Lunch

Es gab Zeiten, da wurden „Mittagesser“ nicht ernst genommen, nur die in Genuss schwelgenden Abendesser. Wohl 
gemerkt, aber nur von den Gästen untereinander, nicht von den Gastronomen. By the way, Wolfram Siebeck, Berufs  - 
esser aus Berufung, geht fast ausschließlich mittags zum Testen. Mittlerweile hat sich aber sehr wohl herumgesprochen,  
dass es einen Genuss-Gipfel am Mittag, oftmals bis zum halben Preis im Gegensatz zum Abendessen, gibt. Jetzt sind  
die „Luncher“ in und sparen noch dazu, so à la „mittags ein Genuss-Schnäppchen erlegen“.  Autorin: Rose Marie Donhauser

G a s T l i c h k e i T

Restaurants im „Grand Hyatt Hotel“

Vorteile der Regionalausgabe TOP Guide Berlin Südwest
• �starke Präsenz durch punktgenaue Verteilung direkt in der 

konsumfreudigen Region Berlin Südwest.
• �dreimonatige Lese- und Werbewirkung 
• günstiges Preis-Leistungsverhältnis
• �Präsentation Ihres Geschäftes in hochwertigem Umfeld 
• �Verbindung mit der bekannten Marke TOP Magazin
• integriert in das TOP Magazin Berlin

Verteilung in Berlin Südwest:
Die Verteilung erfolgt über eine geprüfte Geschäftsauslage im 
hochwertigen Einzelhandel in den zentralen Einkaufsstraßen und 
deren Nebenstraßen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf sowie in der 
näheren Umgebung. U. a.: Schlossstraße, Rheinstraße, Haupt
straße, Albrechtstraße, Grunewaldstraße, Feuerbachstraße, Lank-
witz-Kirche, Wannsee, Berliner Straße, Potsdamer Straße, Teltower 
Damm, Clayallee

Lokaler TOP Guide im TOP Magazin Berlin
Der neue TOP Guide Berlin, Ausgabe Berlin Südwest, stellt den 
lokalen Bezug und die Nähe zu den Menschen Ihres Bezirks her. 
Anspruchsvolle redaktionelle Berichte und Neuigkeiten aus dem 
Berliner Südwesten, interessante Geschichten, Porträts und Nach-
richten aus Ihrer Nachbarschaft. 16–48 Seiten, die Ihre Kunden 
lieben werden, eingebunden in das TOP Magazin Berlin, verteilt 
vor Ihrer Haustür – das ist der TOP Guide Berlin, Ausgabe Berlin 
Südwest, im TOP Magazin Berlin.

TMM Marketing und Medien GmbH & Co. KG · St.Nr. 14/691/69891 · Komplementärin: TMM TOP Marketing und Medien Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Jürgen H. Blunck · HRA 37903 B · DE248476333 · Kantstraße 151, 10623 Berlin · Tel: 030 20 62 67 3 · Fax: 030 20 62 67 50 

ISDN: 030 20 62 67 54 · E-Mail: mail@tmm.de · www.tmm.de

*Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.  
Platzierungswünsche, deren Erfüllung Auftragsvoraussetzung sind, bedingen einen Aufschlag von 15 Prozent.  
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Format                         Maße Satzspiegel	        Preis in €*
1/1 Seite	  185 x 275	mm	    840,00 €
1/2 Seite quer	  185 x 133	mm	 470,00 €
1/3 Seite quer	  185 x   90	mm	 330,00 €
1/3 Seite hoch	    67 x 275	mm	 330,00 €
1/4 Seite hoch	 95,5 x 133	mm	 270,00 €
1/6 Seite hoch 	    67 x 133	mm	 170,00 €
1/9 Seite hoch	    67 x   85	mm	 130,00 €

Zuschlag für Text und Gestaltung einer 1/1 Seite PR	 200,00 €

Zusätzlich zu Ihrer Schaltung einer 1/1 oder 1/2 Seite erhalten Sie in der nächsten 
Ausgabe des TOP Magazin Berlin kostenlos einen Eintrag in unserem Shopping-Guide 
Berlin Deluxe, der in der Gesamtausgabe erscheint (im Format 43,5 x 40 mm). 

Technische Daten:
Magazinformat:	 218 x 300 mm
Drucktechnik:	 Offset (54–60er Raster)
Farbigkeit:	 4c (Euroskala)
Verarbeitung:	 Klebebindung
TOP Magazin Berlin ist IVW-geprüft.

Erscheinungsweise:	 quartalsweise in eine Teilauflage des  
		  TOP Magazin Berlin integriert
Gesamtauflage: 	 20 000 Exemplare 
Geschäftsbedingungen:	�Es gelten die Allgemeinen Geschäfts

bedingungen des Verlages.
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Stand: Januar 2010 · Änderungen vorbehalten.

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.tmm.de oder erhalten Sie auf Wunsch per E-Mail: mail@tmm.de

Berlin Südwest

Informationsgemeinschaft zur 
Feststellung der Verbreitung  
von Werbeträgern


